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Dienst- und Arbeitsrecht 1in der katholischen Kırche

Verschiedene Beiträge dieser Zeıitschrift haben sıch GPSE kürzlich mMIt Fragen des
kirchlichen Arbeitsrechts befaßt. Insbesondere die Stellungnahmen VO  e} Nell-
Breunings ! haben Grundprobleme aufgegriften. Mıt ein1ıgen Auffassungen VO

Nell-Breunings hat sıch Kuper“* kritisch auseinandergesetzt. Die hıerdurch be-
ZONNCHE Diıskussion ann jedoch nıcht als abgeschlossen betrachtet werden,
mal der zuletzt erschienene Artikel VON Nell-Breunings eGue Fragen aufgewor-
ten hat

Eın weıterer Ansto{fß ergıbt sıch AaUuUs Entwicklungen 1mM kırchlichen
Arbeitsrecht. Im Dezember 1977 hat die Vollversammlung des Verbands der
Diözesen Deutschlands eıne Musterordnung für die Beteiligung kıirchlicher
Diıenstnehmer der Ordnung des Dienst- und Arbeitsrechts beschlossen. Da-
ach sollen sowohl ın den einzelnen Diözesen W.1€e auch überdiözesan parıtätisch
besetzte Kommuissıonen eingesetzt werden. In diesen Kommuissıi:onen wiırd ach
un ach das ZESAMTE kırchliche Arbeıitsrecht Z Debatte stehen, da CS Aufgabe
der Ommı1ssıon 1St, seıner Fortentwicklung un weıteren Ausgestaltung mMI1t-
zuwırken. Dıie FKınsetzung dieser Kommuissıonen wiırd 1n der innerkirchlichen
Entwicklung eınen wichtigen Einschnitt markieren. uch das legt CS nahe, wen1g-

überblicksweise Bilanz zıehen, sıch den gegenwärtıgen Stand des kırch-
lichen Arbeitsrechts vergegenwärtigen und Perspektiven seiner weıteren Eant:
wicklung bedenken.

Die Gestaltung des kıirchlichen Arbeitsrechts 1STt gegenwärtig praktisch AaUus-
schließlich dem partikulären Kırchenrecht, den einzelnen Bıstümern ıber-
lassen. Das kırchliche Arbeitsrecht 1St. auch 1n die weltliche Rechtsordnung, 1n
der die Kırche 1n Deutschland lebt, eingebettet. Das bedeutet, da{fß die Kirche,
WECNN S1e Bedienstete einstellt, auftf die rechtlichen Formen verwıesen 1St, die 1mM
allgemeinen Recht ZUur Verfügung stehen. Es ann der Kirche ferner ZUgULE
kommen, da{fß S1€e kraft verfassungsrechtlicher Verbürgung Körperschaft des
Ööftentlichen Rechts IStT. Dıies o1bt ıhr die Möglichkeit, neben Arbeitsverhältnissen
auch kirchliche Beamtenverhältnisse schaffen, da den Inhalten der KÖOrper-
schaftsstellung tradıtionell auch die SOgENANNTE „Dienstherrenfähigkeit“ gehört,
die Befugnis also, öftentlich-rechtliche Dienstverhältnisse begründen.

Das Beamtenrecht 1St 1mM Bereich der katholischen Kırche allerdings schwach
entwickelt. Kirchliche Beamtenverhältnisse werden anders als 1n der CVANSC-
ischen Kirche) 1n vergleichsweise geringem Umfang begründet. Hınsıichtlich
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ihrer rechtlichen Gestaltung steht dıe UÜbernahme des staatlichen Rechts
Vordergrund Allerdings xibt 6 auch CIHCNC kırchliche Beamtengesetze der
Erzdiözese Freiburg Ca kırchliches Beamtenstatut bereıits AUS dem Jahr
1902 e1n 1NnWeIls also, da{fß auch katholischen Bereich kırchliche Beamten-
verhältnisse teilweıse C6 recht Jange TIradıtion haben

Die überwiegende Zahl der kirchlichen Mitarbeıiter steht privatrechtlichen
Rechtsverhältnissen, also Arbeitsverhältnissen die dem Arbeitsrecht ZUZU-

ordnen sind Das QqUANLLILALLVE Überwiegen dieser Rechtstorm wırd besonders
deutlich WEeNnN INa WIC CS Au grundsätzlicher Sıcht erforderlich ISC; die Arbeits-
verhältniısse der Bereich der karıtatıven Einrichtungen Latıgen Bediensteten

die Betrachtung einbezieht da auch S1C Mitarbeıiter des kırchlichen Dienstes
sind

Inhaltliche Grundzüge der geltenden Regelungen

Obwohl die Regelung des I] dienst- un Arbeitsrechts Angelegenheıit der C111

zelnen Diöozesen 1STE un siıch vielen, auch wichtigen Einzelheiten starke Unter-
schiede den Regelungsinhalten feststellen lassen,; 1ST CS doch möglich
Reihe VO Punkten grundsätzliche Gemeinsamkeiten herauszuarbeiten Dabe]
wırd folgenden ıhres zahlenmäßigen Überwiegens NUr auf die kırch-
liıchen ArbeitsverhältnisseCInwerden ıe kırchlichen Beamtenverhält-

leiben außer Betracht
Dıiıe Arbeitsverhältnisse der „amtskirchlichen“ Anstellungsträger (Bıstümer

Kirchengemeinden) sınd grundsätzlich entsprechend dem Arbeitsrecht für
den staatlıchen öffentlichen Dienst gestaltet Dıes drückt sıch VOT allem der
UÜbernahme des Bundesangestelltentarifs AauUs, der nıcht 1Ur hinsıchtlich
der Vergütung, sondern auch ı SGC1LNEGIH „Mantelteıl“ (Regelung der Eın-
gehung des Arbeitsverhältnisses, der Eıngruppilerung, des Urlaubs, der Kran-
kenbezüge, der Kündigungsfristen) angewandt wird. Unterschiede 7zwıschen den
Diözesen bestehen der Höhe der Vergütung, da Z el die Vergütungs-
tabelle für den Bereich des Bundes und der Länder ABr el die Tabelle für den
Kommunaldienst angewandt wiırd Die Angleichung den BAT trifit mittler-
weile auch für die Arbeitsvertragsrichtlinien des Deutschen Caritasverbands
Die 1er geltende Vergütungstabelle 1ST die des BAT für den Bereich kommuna-
ler Arbeitgeber.

In der Anwendung des BAT drückt sıch sicher W 4S der Kirche oftOI-
fen wiıird E S ZCWISSC Verlegenheıit VOL dem Gesamtproblem der Regelung des
kirchlichen Arbeitsrechts A4au  ®n Es sollte aber nıcht übersehen werden, da{ die
Ubernahme des BAT ı allererster Linıe den Schutz des kirchlichen Arbeitneh-
INEeIS Auge hatte In ıhr drückt sıch die Überzeugung AaU>, da{ß kirchliche Mıt-
arbeıiter nıcht Verhältnis mınderen Ranges stehen sondern echte Ar-
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beitnehmer sind, die Anspruch darauf haben, da die für ıhr Arbeitsverhältnis
geltenden Regelungen eindeutig austormuliert sind Der Rückgriff auf das Ar-
beitsrecht des staatlıchen öftentlichen Dienstes lag dabe] ahe Er Wr schon
durch die Stellung der Kırche als Körperschaft des öffentlichen Rechts angezeıgt.
Ferner ISt die Kiırche aut einen Personalwechsel zwıschen dem staatlıchen öftent-
lıchen und ıhrem Dienst angewıesen, da auch hıerfür durch die Gleichartig-
eIit der Arbeitsbedingungen vorgesorgt werden mußfte. Schliefßlich wurde ach
eiınem Regelungsinstrumentarıum gesucht, das die 1n den staatlichen (sesetzen
nıedergelegten Mındestregelungen ZUgUNSteEN der Dienstnehmer verbessert, aber
doch auch wichtige Interessen des Arbeıtgebers Kırche wahren imstande 1St
Al 1eSs glaubte INa  > durch die UÜbernahme des BAT gesichert. In der Praxıs hat
siıch der 1er beschrittene Weg als prinzipiell richtig erwıesen. Er hat die Kirche
auf dem allgemeiınen Arbeitsmarkt „konkurrenzfähig“ gemacht. Von den Miıt-
arbeitern wırd die Geltung des BAT etwa MIt der hiıerdurch gegebenen Mög-
lıchkeit, be] Streitfragen auf allgemeine Kommentıierungen un die Rechtspre-
chung zurückgreıifen können als Sıcherung ıhrer Stellung empfunden.

Da{iß die UÜbernahme des BAT diesen Sicherungscharakter besitzt, hat sıch 1mM
übrigen eiınem HNEHGTEN Vorgang deutlich gezeigt. Der BAT sieht VOTL, dafß
dem einzelnen Miıtarbeiter 7usätzlich der Altersvorsorge durch die allgemeine
Rentenversicherung eine Zusatzversorgung gewährt wiırd, die die allgemeine
Rente autstockt un der Beamtenversorgung angleıicht. Viele Diözesen hatten
schon se1it Zeit für eıne derartige Zusatzversorgung VOrgeSOrgt. 1nNne
generelle Regelung 1mM kırchlichen Raum tehlte allerdings. Siıe 1St nunmehr SEIT
dem Januar 1976 durch Gründung der kırchlichen Zusatzversorgungskasse,
elıner Anstalt des öffentlichen Rechts, geschaften worden Be]l ıhr werden alle
1mM Arbeitsverhältnis stehenden Mitarbeiter versıchert, SOWeIlt nıcht bereits eine
derartıge Zusatzversorgung be]l eıner anderen Versorgungseinrichtung begründet
wurde.

Die erundsätzlıche Ubernahme des Arbeitsrechts des staatlichen öffent-
lichen Dienstes reicht aber für eıne den Bedürfnissen der Kirche entsprechende
Arbeitsrechtsordnung nıcht Au  ® Vielmehr mussen die Aaus dem staatlichen Be-
reich übernommenen Vorschriften durch eigene Regelungen erganzt werden, 1n
denen die Besonderheiten kırchlicher Tätigkeit un die AaUS ıhnen SEZOSCNECNMN
rechtlichen Folgerungen niedergelegt werden.

SO finden sıch etw2 1n den Dienstordnungen für einzelne kırchliche Berufe,
für Mesner, Kirchenmusiker, Gemeindeassistenten oder Erzieherinnen 1n

kirchlichen Kindergärten, Grundaussagen ber die besonderen kırchlichen Be-
rufspflichten, die Aaus der jeweils gegebenen spezıifiıschen Miıtwirkung kırch-
lıchen Auftrag abgeleitet werden. Dabe] werden nıcht 1LUFr Aussagen ber den
dienstlichen Bereich un das dienstliche Verhalten getroffen, sondern auch ber
das außerdienstliche Verhalten, den persönlichen Bereich, der bei Arbeitsverhält-
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nıssen weltlicher Arbeitgeber 1Ur 1mM Ausnahmefall einer Bindung unterliegt.
Die ENANNTLEN Dienstordnungen gehen also davon Aaus, da{i eıne Mitarbeit 1m
ırchlichen Dienst nıcht 1U DUU sachgerechten Erfüllung der dienstlichen Auf-
gzaben selbst verpflichtet, die 1m kırchlichen Auftrag erfolgende Erfüllung dieser
Aufgaben vielmehr V  USSCETZE; da{f der Bedienstete auch 1n se1ınem persönlichen
Leben seine ınnere Verbundenheiıit MmMIt der Kirche bezeugt, 1n deren Dienst OT

steht.
] dieser Grundsatz des kırchlichen Arbeitsrechts Aindet seinen Niederschlag

auch 1in den allgemeinen Rahmenregelungen für kırchliche 1enste.
S50 lautet der Arbeitsvertragsrichtlinien des Deutschen Carıtasverbands:
„ Wesen der Dienstgemeinschaft.
( Dıie Pflichten der Dienstgemeinschaft siınd durch den Auftrag bestimmt, den dıie arıtas

als Lebens- und Wesensäußerung der Christen und der Kirche hat Die Mitarbeiter haben den
ıhnen ANvertirautfen Dienst 1n Treue eisten. Ihr Verhalten 1n und außer Diıenst
mu{fß der Verantwortung entsprechen, die s1e als Mitarbeiter 1mM Dienst der arıtas übernommen
haben Es wırd VOrausgeSetZT, da{ß Ss1€e den christlichen Grundsätzen b€l der Erfüllung ıhrer
dienstlichen Pflichten Rechnung Cragen.

(2) Der TIreue des Miıtarbeiters mu{ß VO] seıten des Dienstgebers die TIreue und Fürsorge
gegenüber dem Miıtarbeiter entsprechen.

(3) Auf dieser Grundlage regeln sıch alle Beziehungen 7wischen Dienstgeber und Mitarbeiter.“
der Arbeits- und Vergütungsordnung der Bıstümer Nordrhein- Westfalens ınn als Ein-

stellungsvoraussetzung „eine dem kirchlichen Dienst entsprechend persönliche Eignung“. Diese
wiırd wıe folgt umschrieben:

„Persönliche Voraussetzungen für die Einstellung sind
a Zugehörigkeit ZUr katholischen Kirche,

Lebensführung des Arbeitnehmers und der 1n seinem Haushalt ebenden Personen nach
den Grundsätzen der katholischen Glaubens- und Sıttenlehre.“

Die Arbeitsvertrags- und Vergütungsordnung der Erzdiözese Freiburg hebt hervor, da{fß dıie
Angestellten des kirchlichen Dienstes „auch ihre persönliche Lebensführung nach der Glaubens-
und Sıttenlehre der katholischen Kirche SOWI1e nach den Vorschriften der kirchlichen Gemeıin-
chaft einzurıichten haben“

Formulierungen dieser Art, deren Problem darın lıegt, dafß s1e notwendiger-
weılse allgemeın gehalten se1n mussen, wecken zahlreiche Fragen un: Mißßiver-
ständnisse. SO mu{fß hervorgehoben werden, da{ß s1e keine Aussage ber das
„forum iınternum“ treften, sondern sıch als Bestandteil arbeitsrechtlicher Rege-
lungen LLUTE auf das iußere Verhalten der kirchlichen Bediensteten beziehen. Sıe
schafften auch keine selbständige arbeitsrechtliche Pflicht, die etw2 1m Klageweg
durchgesetzt werden könnte. Die möglıche Sanktion bei Versto{fß die be-
sonderen kirchlichen Dienstpflichten annn vielmehr 1Ur 1n der Kündigung des
Arbeitsverhältnisses bestehen.

Es ware aber alsch, in den geNaNNtEN Regelungen Ur Anknüpfungspunkte
für die in den kirchlichen Dienstordnungen regelmäßig auch enthaltenen Kun-
digungsklauseln sehen. Ihre hauptsächliche Bedeutung liegt vielmehr 1n der
Hervorhebung des Selbstverständnisses des kirchlichen Dıienstes, die ZUTE Bildung
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eines entsprechenden Bewußfßtseins der kirchlichen Miıtarbeiter beitragen soll I1
sotern überwiegt die appellative Funktion dieser Grundaussagen. 1ne wiıchtige
Aufgabe besitzen die erwähnten Grundsatzformulierungen also auch für das
Einstellungsgespräch un die Personalauswahl, weil mit ihrer Hilfe verdeutlicht
werden kann, welche Erwartungen bej Übertragung einer Aufgabe 1mM kirch-
lichen Dienst bestehen.

Den 1n den Diıözesen un für den karıtativen Bereich geltenden arbeits-
rechtlichen Regelungen alßt sıch schließlich eıne grundsätzliche Bejahung der
Mitbestimmung der kirchlichen Mitarbeiter be] der Gestaltung des kırchlichen
Dienstes entnehmen.

Für den Fragenkreıs der „betrieblichen“ Miıtbestimmung finden sıch die eNTt-

sprechenden Regelungen 1n der schon erwähnten Mitarbeitervertretungsord-
NUuN$sS. Sıe zibt den kırchlichen Dienstnehmern durch die VO ihnen gewählten
Mitarbeitervertretungen Beteiligungsrechte 1ın OoOrm der Information, der An-
hörung, des Vorschlags- un Antragsrechts un der Zustimmung Mafßnah-
1E des Dienstgebers. Von der Zustimmung abhängıg sınd Einstellung VO

Mitarbeitern und die Regelung ihrer Vergütung durch Eın- oder Höhergrup-
plerung. Verweıigert die Mitarbeitervertretung A4USs einem der 1n der Ordnung
vorgesehenen Gründe ıhre Zustimmung, geht die Entscheidung auf eine Schlich-
tungsstelle über, deren Beschluß beide Seıten, also auch den kirchlichen Dienst-
geber (Bıschof), bindet. Diese Regelungen enthalten folglich einen Verzicht auf
eline Alleinentscheidungsbefugnis des Dienstgebers.

i1ne Regelung der Mıtwirkung Für den „überbetrieblichen“ Bereich, für
die Ordnung des kırchlichen Dienst- un Arbeıitsrechts, 1St, Ww1e€e eingangs bereits
r erwähnt, 1m Dezember 1977 VO der Vollversammlung des Verbands der
Diözesen Deutschlands 1n Gestalt VO Musterordnungen für die Eınsetzung
arbeitsrechtlicher Kommuissı:onen 1m diıözesanen un 1m überdiözesanen Bereich
beschlossen worden.

Dıie Ordnung für den diözesanen Bereich sieht für jedes Bıstum die Biıldung
einer „Kommıissıon ZUE Ordnung des diözesanen Arbeıtsvertragsrechts“ VO  Z

Dabe] 1St auch eın Zusammenschlufß mehrerer Bıstümer möglıch. Die Aufgabe
der OmmMı1ss1ON 1St die ständige Mıtwirkung „bei der Aufstellung VO  w} Normen,
welche Inhalt, Abschlufß un Beendigung VO Arbeitsverhältnissen“ 1N den 1)i=
Ozesen regeln. Die Vertreter der Dienstgeber werden VO  - diesen berufen, die der
Miıtarbeiter AaUS deren Reihen gewählt. Beschlüsse bedürfen einer Dreiviertel-
mehrheit un werden für den Erlafß der arbeitsvertragsrechtlichen Regelung
dem Bischof zugeleitet.

Kommt N 1n diesem Verfahren nıcht Ag eıner Eınigung, können die Par-
teıen einen Vermittlungsausschufßs anruten. Er 1St ebenfalls parıtätisch besetzt
und hat einen neutralen, nıcht 1mM kırchlichen Dienst stehenden Vorsitzenden, der
die Betähigung AB Richteramt haben mu{fß Nach Abschluß des Vermittlungs-
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vertahrens wiıird das Ergebnis wıederum dem Bischof Zur Inkraftsetzung ZUSC-
leitet. Führt das Vermittlungsverfahren ausnahmsweise nıcht eıner FEınigung,

bleibt 6S be1 der bisherigen Regelung. Stellt der Bischof 1mM FEinzeltall eın
abweisbares Regelungsbedürfnis fest, liegt die letzte Verantwortung bei iıhm,
der kraft se1ines Hırtenamts die Interessen beider Seiten wahren hat

Die 1 überdiözesanen Bereıch vorgesehene Kommuissıon hat Zzwel Abteilun-
DCNH, eine Abteilung für den Bereıich der „verfaßten“ Kirche un ıhrer Einrich-
tungen, un eıne Abteilung für den Anwendungsbereich der Arbeitsvertrags-
richtlinien des Deutschen Carıtasverbands. Diese Oomm1ssıon hat 1n der Ab-
teilung die Aufgabe, langfristig hiınzuwirken auf eıne Vereinheitlichung des
Arbeıitsvertragsrechts 1MmM Bereich der „verfafßten“ Kiırche. Als Abteilung wiırd
die schon se1it langem bestehende Arbeitsrechtliche Kommuissıon des Deutschen
Carıtasverbands iın die NEeuUu errichtete überregionale Kommuissıon integriert.

Fernzie] der Ordnung 1ST C3S, für den Bereich kırchlichen und
carıtatıven Dienstes Beteiligung der Mitarbeiter eiınem geschlossenen
un überall gyeltenden Arbeitsvertragsrecht kommen.

Den verabschiedeten Musterordnungen 1St entnehmen, da{ß die katholische
Kırche die Gestaltung des kırchlichen Arbeitsrechts iıcht 1 Weg des Tarıtver-
9 sondern ahnlich W1e die evangelıschen Kirchen durch eın eıgenes In-
strumentarıum, auf dem MI1t eiınem politischen Schlagwort enannten „Drit-
ten Weg“, vornehmen möchte. Die Gründe siınd vielfältig. S1e liegen Z eınen
1n der Grundüberzeugung, da{ß kıirchliches Dienstrecht 1Ur 1m Weg kıirchlicher
Selbstbestimmung, nıcht aber durch MI1t der Kırche nıcht verbundene Institutio-
NECI, also durch Fremdbestimmung, zutrefftend, kırchlichen Grundsätzen
gemäfßs, geregelt un fortentwickelt werden annn Das kirchliche Modell bietet
terner den Vorteıl, dafß ber das vorgesehene Wahlsystem orundsätzlich alle
Mitarbeiter des kırchlichen Dıienstes, unabhängig davon, ob S1e sıch ofganısıert
haben, der Bıldung der arbeitsrechtlichen Kommıissıon beteiligt werden.

Perspektiven der künftigen Entwicklung
Der vorstehende kurze UÜberblick hat gezelgt, da{fß sıch 1mM Recht der Bıstüumer

zahlreiche Ansätze für eıne umfassende arbeitsrechtliche Ordnung der kirch-
lichen Jenste finden ber 6 handelt siıch eben VOT allem Ansätze. Die
eigentliche Arbeit A E Entwicklung eines eigenen kıirchlichen Dienst- un Ar-
beitsrechts wırd och eisten se1In. Hierbei annn eine solıde un 1n den
wesentlichen Fragen durch Lıteratur un Rechtsprechung geklärte staatskirchen-
rechtliche Grundlage angeknüpft werden.

Rechtlicher Ausgangspunkt für die Gestaltung des kirchlichen Dienst- und
Arbgitsrechts 1STt der verfassungsrechtlich verbürgte Status grundsätzlicher rel-
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eIit der Kırche. Er bedeutet, da{fß die Kirche kraft des Selbstbestimmungsrechts
befugt SE ıhr Dienst- und Arbeitsrecht selbständig ordnen un ber die Ver-
gyabe iıhrer Ämter, auch ber die Eınstellung kırchlicher Mitarbeiter für die
verschiedenen kırchlichen Dienste, unabhängig VO jeder Fremdbestimmung
selbständig befinden.

Dıie Aaus dem Selbstbestimmungsrecht abzuleitende kirchliche Gestaltungsbe-
TUeN1S bezieht sıch sowohl auf die kirchlichen öftentlich-rechtlichen Dienstver-
hältnisse W1€e auf die kırchlichen Arbeitsverhältnisse. uch hinsichtlich der pr1-vatrechtlichen Arbeitsverhältnisse FESE die Kirche also nıcht CZWUNBCNH, sıch echt
vorschreiben lassen. S1e 1St vielmehr eigener Ordnung befugt.

Das kirchliche Selbstbestimmungsrecht besteht allerdings 11UT 1ın den der Ver-
fassung selbst entnehmenden rechtlichen Grenzen un unterliegt den „Schran-
ken des für alle geltenden Gesetzes“. Das bedeutet jedoch keine absolute Bın-
dung jegliches staatliche Recht Vielmehr 1St VOT Anwendung eınes staatlichen
Rechtssatzes jeweıils prüfen, ob seiıne Anwendung MmMIt der verfassungsrecht-lıchen Grundsatzentscheidung ZUgUNSTteEN des kırchlichen Selbstbestimmungs-rechts vereinbar 1ISt leraus tolgt für die kırchlichen Arbeitsverhältnisse:

Da 65 sıch echte Arbeıitsverhältnisse handelt, gelten grundsätzlich alle
zwıngenden Regelungen des allgemeinen Arbeitsrechts, O® se1 denn, dafß ıhre
Anwendung aut das kırchliche Arbeitsverhältnis kirchlichen Rechtsgrundsätzen
wıderspräche. Dasselbe oilt für die Anwendung der grundsätzlich verbindlichen
Arbeitsschutzgesetze.

1ne zusätzliche Absicherung erfährt die für das indiıviduelle Arbeitsrecht gel-
tende Gestaltungsbefugnis der Kırche durch dıe Anerkennung des kirchlichen
Selbstbestimmungsrechts 1n kollektivrechtlichen Fragen. So hat Jüngst das Bun-
desverfassungsgericht die 1mM Betriebsverfassungsgesetz enthaltene Freistellung
der Kırchen VO staatlichen Betriebsverfassungsrecht bestätigt un dieser 5C-
setzlichen Regelung eıne Verankerung IM verfassungsrechtlichen Selbstbestim-
mungsrecht CIM Art 137 Abs Weılımarer Reichsverfassung zuerkannt

Welche konkreten Sachfragen stehen be] der Fortentwicklung des kirchlichen
Dienst- un Arbeitsrechts ZUr Lösung an”

Es wırd die Frage geklärt werden mussen, welcher Stellenwert einer Ööftent-
lich-rechtlichen Gestaltung VO Dıienstverhältnissen 1n der katholischen Kırche
zukommt, ob also die katholische Kiırche, W1€e ecS iın den evangelischen Landeskir-
chen der Fall iSt, 1ın oyröfßerem Umftfang eigene Beamtenverhältnisse begründen
oder be] dem heute festzustellenden Vorrang privatrechtlicher Arbeitsverhält-
nısse bleiben 111 Dıie Erfüllung des kirchlichen Auftrags durch kirchliche
1enste macht oftenbar die Schaftung öffentkchsrechtlicher Diıenstverhältnisse
nıcht erforderlich, 7zuma] das Diıenstverhältnis der Geistlichen der katholischen
Kirche ohnehin eigenen Grundsätzen tolgt, also aut die öftentlich-rechtliche
orm nıcht angewı1esen 1St Auft der anderen Seite ergibt sıch auch für die katho-
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lısche Kirche das Problem, für Dienstnehmer, die AUuUS einem staatlichen Beamten-
verhältnis 1n den kirchlichen Dienst wechseln, eın adäquates Rechtsverhältnis
anbieten können. Dieses Bedürfnis wırd VOT allem 1n den Diözesen deutlich,
die keine Beamtenverhältnisse kennen, iıhrer Stelle aber privatrechtliche Ver-
trage schließen (müssen), 1in denen das Beamtenrecht als Vertragsbestandteil Ver-

einbart wıird
Die Arbeiten der Definition kıirchlicher Berufe, der Festlegung iıhres

Aufgabenkreises un der erforderlichen persönlichen und sachlichen Qualifika-
t10N mussen fortgesetzt werden. Eıinen wichtigen Anstofß hierfür oibt der Beschlufß
der Deutschen Bischofskonferenz ZUTLT Ordnung der pastoralen l1enste VO

März 1977 der die Erarbeitung VO Rahmenstatuten für den Dienst der
Pastoralassistenten/reterenten un der Gemeindeassistenten/referenten SOWI1@e
VO Rıchtlinien für das Dienstrecht der Gemeindehelfer/Pfarrhelfer vorsieht
Grundlinien dieser Regelungen hat die Deutsche Bischofskonferenz selbst 1n
orm VO Grundsätzen A RE Ordnung der pastoralen 1enste yezeichnet. Ent-
würtfe der Rahmenstatuten un Richtlinien sollen bıs Herbhst 1978 vorliegen.

Das kıirchliche Regelungsinteresse darf jedoch nıcht Nnu auf dıe sicher beson-
ers wichtigen pastoralen Berufe beschränkt se1InN. Vielmehr MUu die
Breıite kırchlicher Aufgaben vesehen, mussen also ach un ach alle ty p1-
schen kirchlichen Berute eıiner kırchlichen Ordnung zugeführt werden.

Der vorgesehene Erlaß von Rahmenstatuten für die pastoralen Laijenbe-
rufe signalısiert eıne weıtere Aufgabe: die Notwendigkeıt einer schrıttweise
erreichenden Rechtsangleichung un Rechtsvereinheitlichung 1mM kirchlichen
Dienst- und Arbeitsrecht. Siıcher wırd CS weder erforderlich och möglich se1n,
1n allen Bıstümern völlig iıdentischen Ordnungen kommen. Alle wesent-

lichen Aspekte der einzelnen kirchlichen jlenste mussen jedoch übereinstimmend
geregelt werden. Nur wird 6S möglıch se1in, das kirchliche Dienstrecht der
Oftentlichkeit gegenüber 1ın überzeugender Weıse als 1n vielen Punkten beson-
ere Rechtsmaterie darzustellen. Nur lassen sıch argerliche, die Praxıs bela-
stende Schwierigkeiten eLIW2 e1ım Wechsel VO eıner 10zese ın eiıne andere VeCI-

meıiden. FEın Beispiel datfür sind die immer och gegebenen Unterschiede 1in der
Höhe der Vergütung, weil die eiınen Diözesen die Vergütungsregelungen des
öftfentlichen Dienstes VO  } Bund un Ländern, andere Iıözesen SOW1e der Deut-
sche Caritasverband diıe Vergütungstabelle des kommunalen Dienstes zugrunde
legen. Sıcher sind diese Unterschiede historisch gewachsen. Rationale Gründe
sind 1€es aber ıcht

Be1 den Arbeiten der Fortentwicklung und Vereinheitlichung des kirch-
lıchen Arbeitsrechts werden viele Einzelfragen dıiskutieren und kliären
se1in. Zentrale Bedeutung kommt aber eiıner Problemstellung Z die 1m Schnitt-
punkt theologischer un: juristischer Bemühungen die kirchlichen 1enste
steht. Es 1St die rage, W1e€e die VO  e} den La1ı1en 1n der Kırche übernommenen Tatıg-
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keiten theologisch bewerten un welche Folgerungen hieraus für die Formu-
lierung der Rechte un Pflichten der kırchlichen Dıenstnehmer zıehen sind.

Dıie theologische Fragestellung 1St für die pastoralen 1enste VO den schon
erwähnten Grundsätzen der Deutschen Bischofskonferenz ZUr Ordnung der
pastoralen lenste aufgegriffen un einer prinzıpiellen Beantwortung ZUZE-führt worden, die freilich nıcht unbestritten geblieben SE Die innerkirchliche
Diskussion darf aber auch 1er nıcht L die pastoralen 1enste sehen. Es IT
vielmehr erforderlich, die theologische Reflexion autf die Gesamtheıt der den
Laıien innerhal der Kirche übertragenen Aufgaben erstrecken. uch für die
nıcht prıimär pastoralen Tätıigkeiten mu N VO Bedeutung se1n, daß der ale
durch Taufte un Fiırmung berufen 1St, auch 1n der Kırche der Erfüllung des
Auftrags der Kırche miıtzuarbeiten. Die Übertragung einer Tätigkeit 1m kırch-
lichen Dienst 1St eıne orm der Aktualisierung dieser Berufung des Laıen. deı:
oll der haupt- oder nebenbetuflichen Tätigkeit des Laıen 1n der Kırche theolo-
gısch eın Element fehlen, das der ehrenamtlichen Tätigkeit heute fraglos ZzZuer-
kannt wırd?

Dıie Arbeit 1m kırchlichen Dienst 1St damıit nıcht eıne berufliche Tätigkeit w1e
jede andere. S1e iSt vielmehr wesentlich auch dadurch charakterisiert, daß s1e
objektiv eine Mıtwirkung Lebensvollzug der Kirche darstellt. Damıt 1STt der
Weltdienst des Laı1en nıcht abgewertet. Unrichtig ware e aber, das Spezifikum
eıner unmiıttelbar 1m Auftrag der Kırche sıch vollziehenden beruflichen Arbeit
nıcht sehen.

Dıie oben erwähnten kirchlichen Dienstordnungen haben AaUus dieser Grund-
überzeugung gefolgert, da{fß für den kıirchlichen Diıenstnehmer besondere Grund-
pflichten des kırchlichen Dienstes gelten. Nachdrücklich 1m 1InNnn eiıner Verbin-
dung der einzelnen ın der Kıiırche übertragenen 1enste MmMI1It dem Dieher Jesu
Christi hat sich die VO Verband der Diözesen Deutschlands beschlossene Rah

außert. Der Text lautet:
menordnung für eine Miıtarbeitervertretungsordnung 1n ıhrer Präambel DC-

„Der Dienst Jesu Christi begründet und tragt alle Dienste 1n der Kırche er Dienst 1N der
Kırche repräsentiert 1n seiner besonderen Aufgabe den Dıienst Christi Die eıne Sendung der
Kırche wiıird VO den vielerlei Dıensten Wahrgen0mmen, die aufeinander angewlesen und azu
verpflichtet sınd, sıch ın die Einheit der Gemeinschaft fügen.

Daher ordert der Dienst 1n der Kirche VO Dıiıenstgeber un Mitarbeitern die Bereitschaft
gemeınsam getrragener Verantwortung und vertrauensvoller Zusammenarbeit Beachtung
der Eigenheiten, die 51Ch AUS dem Auftrag der Kırche un ihrer besonderen ertaßtheit ergeben.“

Gerade dieser Text, aber auch andere kirchliche Regelungen haben die 1n den
oben erwähnten Beıträgen nıedergelegte Kritik Oswald VO  e} Nell-Breunings
hervorgerufen. Er sıeht das Rechtsverhältnis des kirchlichen Arbeitnehmers pr1-
mMar als „Lohnarbeitsverhältnis“, innerhalb dessen alle 1mM iındividuellen
un kollektiven Arbeitsrecht gegebenen Sıcherungen auch vorhanden seın mufß-
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ten Die kırchlichen Dienstnehmer se1len In der Regel nıcht bereit, sıch dieser
Rechte un: Freıiheiten begeben. Jeder Versuch, die esamtheit der kırch-
lichen Arbeitnehmer, die NUur Arbeitnehmer se1ın wollten, als besondere kirchliche
Dienstgemeinschaft anzusprechen und behandeln, die einen VO  = Jesus hri-
STUS seiner Kirche erteilten Auftrag ausführt, könne 11UTr das Gegenteıil dessen
bewirken, W AS INan erreichen möchte. Dıie kırchlichen Dienstnehmer wollten als
freje Arbeitnehmer behandelt se1n; eıne Dienstgemeinschaft, die elne arüber
hinausgehende Hıngabe erfordere, ehnten die meisten VO  $ ıhnen rundweg ab
Der Auftrag der Kırche sel selbstverständlich für die kirchlichen Einrichtungen
selbst verbindlıich, aber iıcht für alle, dıe 1mM Lohnarbeitsverhältnis OIrt tatıg
selen

7Zu den Überlegungen VO Nell-Breunings sınd VOT allem Zzwel Bemerkungen
machen:
a) Es 1St unrichtig, die durch die kirchlichen Dienstnehmer erfolgende Mıt-

wırkung Auftrag der Kırche VOTFr allem als eıne rage der subjektiven Moti-
vatıon der kirchlichen Bediensteten sehen, als eine Frage ihrer ınneren Eın-
stellung iıhrer Arbeit. Ausschlaggebend 1St vielmehr zunächst der objektive
Sachverhalt, dafß dıe Tätigkeıit der kırchlichen Miıtarbeiter der Erfüllung kırch-
licher Aufgaben dient, da{fß S1€e eingestellt werden, damıt S1€e Auftrag der
Kırche mıtwirken. Dies mu{fß Einfluß auf die Gestalt des Arbeitsrechts der Kır-
che haben Das Arbeitsverhältnis ann nıcht auf eın blofßes „Lohnarbeitsver-
hältnis“ der Art, WwW1e€e CS be] jeder anderen beruflichen Aufgabe zustande kommt,
reduziert werden. Es mu{fß vielmehr den objektiven Sachverhalt wiıderspiegeln.

Die sıch hıeraus ergebenden besonderen Bındungen des kıirchlichen Dienst-
nehmers führen nıcht dazu, da se1n Rechtsverhältnis die Eigenschaften eines
echten Arbeitsverhältnisses 1mM INn des staatlichen Arbeitsrechts verliert. Dıie
besondere Gebundenheit des kirchlichen Arbeitsverhältnisses verwirklicht sıch
vielmehr 1m Rahmen des prinzıpiell auch für die Kırche geltenden allgemeinen
Arbeitsrechts. Die kirchliche Regelungsbefugnis stÖöfst somıt auf wichtige, em
Schutz des kırchlichen Diıenstnehmers dienende Begrenzungen, die die Kirche
hne Schwierigkeit akzeptieren kann, weıl S1e ıhren eigenen Rechtsgrundsätzen
nıcht widersprechen wobe]l freilich auch das staatliche Recht die 1mM verfassungs-
mäßıigen Selbstbestimmungsrecht mitenthaltene Befugnis der Kirche ZUFE Ver-
wirklichung iıhrer Rechtsgrundsätze nıcht negıeren darf

Wer 1es sıeht, mu{fß die VO  ; Nell-Breuning formulierten Bedenken nıcht
haben Sicher wiırft CS 1mM Einzeltfall schwierige Fragen auf, WEeNnNn die richtige
Abwägung zwıschen der Wahrung eınes kirchlichen Grundsatzes und dem
arbeitsrechtlichen Schutz eınes Mitarbeiters getroften werden mu{ Dıiıesem Pro-
blem An INan aber nıcht dadurch ausweıchen, da{ß INa  w die arbeitsrechtliche
Relevanz dieser kirchlichen Grundsätze schlichtweg negıert. Im übriıgen se1l
lediglich och angemerkt, da{fß die konsequente Verwirklichung der Posıtion VOIl
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Nell-Breunings 1m Ergebnis eiıner „Reklerikalisierung“ des „eigentlichen“kirchlichen Dienstes tühren mülßste, W as mIiIt den NeUeren Lehren ber die Stel-
lung der Laıen In der Kırche un iıhre Mıtwıirkung kırchlichen Auftrag schwer
vereinbar ware. Allerdings führt auch 1m kirchlichen Dienst verstärkte Teilhabe

einer erhöhten Pflichtenbindung. Dies sollte aber nıcht überraschen.
Dıie Kırche 1St also prinzıpiell auch iınnerkırchlich legitimiert, 1ın iıhrem Ar-

beitsrecht ıhr Selbstverständnis artıkulieren, AaUuUsSs ıhm Folgerungen für die
Ausgestaltung des Arbeitsverhältnisses der kirchlichen Diıenstnehmer ziehen.
Die konkrete Verwirklichung dieser Aufgabe 1m posıtıven Recht, die einen
sentlichen e1] der künftigen rechtlichen Bemühungen wırd bılden mussen, wiırft
allerdings eine Reıihe VO Fragen auf So mußß zunächst auch theologischumschrieben werden, W Ads die VON den Miıtarbeitern 1m pastoralen Dıiıenst gefor-derte „Identifikation“ mMIt der Kırche bedeuten annn Die Juristischen Formu-
lierungsversuche werden Zut daran tun, zwıschen Eınstellungsvoraussetzungenun Kündigungstatbeständen unterscheiden. Hınsıchtlich der Eınstellungs-
VvOraussetzungen besteht zyrofßse rechtliche Freiheıit, W d4s die Kiırche allerdingsnıcht VON der Aufgabe entbindet, iınnerkiırchlich überzeugende Eınstellungskri-terıen entwickeln. Be1 der Definition der Kündigungstatbestände sınd die
einschlägigen Bındungen staatliche Rechtssätze größer. ber auch 1er mu
zunächst iınnerkirchlich, auch theologisch geklärt werden, 1n welchen Fällen eine
Kündigung eines kirchlichen Miıtarbeiters unabdingbar erscheint un wel-
chen Voraussetzungen VON einer Juristisch gegebenen Kündigungsmöglichkeitach kirchlichen Ma{fsistäben Gebrauch gemacht werden darf

1ne wichtige Bewährungsprobe für die kırchliche Rechtsgestaltung wırd
schließlich im Bereıich des „kollektiven“ Arbeitsrechts lıegen mussen. Hıer 1St 1mM
Recht der Mıtarbeitervertretungen durch die kürzlich erfolgte Novellierung der
Rahmenordnung eın wichtiger Schritt worden. Damıt sınd die Arbeiten

Mitarbeitervertretungsrecht aber nıcht Ende Zum einen mu{f( die volle
Umsetzung der Rahmenordnung 1ın diözesanes Recht erfolgen. Sodann muß der
jetzt erreichte Rechtszustand weıter kritisch darauf überprüft werden, ob für
eine fruchtbare, dem Wesen der kirchlichen Dienstgemeinschaft entsprechende
Tätigkeit der Miıtarbeitervertretungen ausreıicht.

Besonders wichtig wırd aber die Verwirklichung des oben beschriebenen Ver-
ahrens ZUur Beteiligung der kirchlichen Diıenstnehmer der Ordnung des
Dienst- un Arbeitsrechts durch Errichtung entsprechender Ommı1ss1ıonen se1n.
Hıerbel kommt auf die Bıstümer eıne erhebliche legislatorische und Organısato-
rische Arbeit S1e wırd aber 1Ur Früchte tragen können, WEeNN CX möglıch ISt.
den 1n den Musterordnungen des Verbands der Diözesen bezogenen Standpunktiınnerhal! un außerhalb der Kırche verständlich un akzeptabel machen.

Es wırd hiıerfür verdeutlichen se1n, da{ß sıch die Kirche die UÜber-
nahme des Tarıfvertragssystems wendet, weıl für dieses die Grundannahme
44°
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VO Gegenüber „sozialer Gegenspieler“ konstitutiv 1St, dieses Modell der kirch-
lichen Wirklichkeit aber nıcht entspricht Der Bischof als etzter Repräsentant
des Arbeıitgebers Kırche annn nıcht als „sozıaler Gegenspieler“ der kırchlichen
Miıtarbeiter gedacht werden. Zum anderen MU die Kırche fürchten, sıch durch
das Tarıfvertragssystem anstelle der für S1e lebenswichtigen Selbstbestimmung
eıne Fremdbestimmung einzuhandeln.

Diese Nachteile vermeıdet das nunmehr vorgesehene Ordnungsverfahren. Es
handelt sıch eın innerkirchliches Verfahren, das auf den kırchenverfassungs-
rechtlichen Strukturen autbaut. Es hat den Vorteıl, da{ß der Bildung der
„Diıenstnehmerbank“ der vorgesehenen Kommuissıonen 1n einem gestuften ahl-
vertahren alle iırchlichen Miıtarbeiter beteiligt werden, nıcht 1Ur die 1n einer
Arbeitnehmerkoalition Organısıerten. Es führt 1mM übrigen der Ansıcht
VO  en Nell-Breunings 1! zwıngenden, den kırchlichen Arbeitgeber bındenden
Regelungen, da die Befürchtung, VO  D} den erlassenen Vorschriften könne 1M
Einzelarbeitsvertrag „Willkürlich“ abgewichen werden, gegenstandslos 1St.

Die vorstehend skizzierten, ıcht erschöpfend aufgezählten Regelungspro-
bleme werden die kirchliche Rechtsetzung VOT vielfältige Aufgaben stellen. Be]
allem wırd aber eıne Grundfrage immer wıederkehren: WwW1e dem Speziıfikum
kirchlicher jenste iınnerhal der geltenden Arbeitsrechtsordnung Ausdruck VeTIi-

liehen werden annn
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